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Das Mindestalter bei Beginn der beruflichen Grundbildung ist 15 Jahre. Lehrver-
träge mit Lernenden unter 15 Jahren werden im Landwirtschaftsbereich nicht 
genehmigt. 

Es kann keine Ausnahmebewilligung erteilt werden wie in anderen Berufen. 
Gemäss Art. 2 Abs. 1 Bst. d des Arbeitsgesetzes (ArG) ist das Gesetz auf Betriebe der land-
wirtschaftlichen Urproduktion, mit Einschluss von Nebenbetrieben, in denen überwiegend 
die Erzeugnisse des Hauptbetriebes verarbeitet oder verwertet werden, sowie auf örtliche 
Milchsammelstellen und die damit verbundenen Milchverarbeitungsbetriebe nicht anwend-
bar. 

 

 


